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ARBEITSRECHTLICHE KOMMISSION DER 

DIAKONIE in NIEDERSACHSEN

Ebhardtstr. 3 A (Lutherhaus)

30159 Hannover

Geschäftsstelle

Elke Neuendorf

Telefon:
0511/3604-168

Telefax:
0511/234 40 61

e-m
ark.geschaeftsstelle

@diakonie-hannovers.de

ARK der Diakonie in Niedersachsen ( Ebhardtstraße 3A  ( 30159 Hannover

An die 

Diakonischen Werke 

in Niedersachsen

	
	
	
	27.09.2002


Arbeitsvertragsrichtlinien der Konföderation evang. Kirchen in Niedersachsen (AVR-K)

Hier: 
I. Veröffentlichung der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission



II. Erläuterungen

Zu I.: Die Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie in Niedersachsen hat in ihrer Sitzung am 25.09.2002 nachfolgende Ergänzung der AVR-K beschlossen:

Es wird ein neuer § 27 a eingefügt, der wie folgt lautet:

§ 27 a Entgeltumwandlung

(1) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter kann von der Dienstgeberin bzw. von dem Dienstgeber verlangen, dass von ihren bzw. seinen künftigen, regelmäßigen Vergütungsansprüchen bis zu 4 % der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten durch Entgeltumwandlung in gleichbleibenden Beiträgen für ihre bzw. seine betriebliche Altersversorgung verwendet werden, soweit dieser Höchstbetrag nicht bereits durch Beiträge für die Pflichtversicherung ausgeschöpft ist. Die Beiträge können auch durch Entgeltumwandlung von Ansprüchen auf Urlaubsgeld oder Zuwendung gezahlt werden. Soweit der Anspruch geltend gemacht wird, muss die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter jährlich einen Betrag in Höhe von mindestens 1/160 der Bezugsgröße nach § 18 Abs.1 SGB IV für ihre bzw. seine betriebliche Altersversorgung verwenden. Die Höchstbetragsgrenze nach Satz 1 kann durch Vereinbarung zwischen der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter und der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber überschritten werden.

(2) Die Durchführung des Anspruchs auf Entgeltumwandlung erfolgt bei der Kasse, bei der auch die zusätzliche betriebliche Altersversorgung durchgeführt wird. Voraussetzung ist, dass die dafür zuständige Kasse satzungsrechtlich die entsprechende Möglichkeit schafft. Im Einzelfall können die Vertragsparteien arbeitsvertraglich vereinbaren, dass die Entgeltumwandlung bei einer anderen Kasse oder Einrichtung erfolgt. Die Regelung gilt unabhängig davon, ob die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter die steuerliche Förderung nach § 3 Nr. 63 EStG oder nach § 10 a EStG in Anspruch nimmt.

(3) Erfolgt eine steuerliche Förderung, findet diese zunächst Anwendung auf Beiträge der Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers zur Pflichtversicherung nach § 27, sodann auf umgewandelte Entgeltbestandteile der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters. Liegt die Summe aus dem Beitrag der Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers und der Entgeltumwandlung oberhalb der Grenze gem. § 3 Nr. 63 EStG, wird der übersteigende Teil des Beitrags nach § 40 b EStG pauschal versteuert, soweit die rechtliche Möglichkeit dazu besteht und nicht bereits von der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber genutzt wird. Die Pauschalsteuer ist dann von der Mitarbeiterin bzw. von dem Mitarbeiter zu tragen.

(4) Bemessungsgrundlage für Ansprüche und Forderungen zwischen Dienstgeberin bzw. Dienstgeber und Mitarbeiterin  bzw. Mitarbeiter bleibt das Entgelt, das sich ohne die Entgeltumwandlung ergeben würde.

(5) Bietet die für die zusätzliche betriebliche Altersversorgung zuständige Kasse keine rechtliche Möglichkeit für die Durchführung der Entgeltumwandlung, bestimmt die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber eine andere Kasse, bei der die Entgeltumwandlung durchgeführt werden kann.

(6) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter muss der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber mindestens einen Monat vorher den Beginn, die Veränderung des Umfangs bzw. die Beendigung der Geltendmachung des Anspruchs auf Entgeltumwandlung miteilen.

Datum des Inkrafttretens:  01.10.2002

II. Erläuterungen:

Mit § 27 a wird eine Regelung über die Entgeltumwandlung in die AVR-K aufgenommen, die jedem Mitarbeiter den Aufbau einer zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvorsorge ermöglicht und ihm einen individuellen Anspruch auf betriebliche Altersvorsorge  durch Entgeltumwandlung gewährt. Damit ist die notwendige Grundlage in den AVR-K geschaffen, die § 17 Abs. 5 BetrAVG fordert. 

Zu Abs. 1: Dieser Absatz entspricht im wesentlichen dem § 1 a Abs. 1 BetrAVG, in dem festgestellt wird, dass alle Mitarbeiter einen Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung haben. Im Gesetz ist die Mindestsumme im Jahr 2002  176,- € (1/160 der Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1) sowie die Höchstsumme im Jahr 2002  2.160,- € (4 % der allgemeinen Beitragsbemessungsgrundlage) festgelegt. Diese Grenzen werden hier wiederholt. In diesem Umfang (Beiträge des Dienstgebers und Beiträge des Mitarbeiters zusammen gerechnet) sind die Beiträge steuerfrei. Die steuerfreien Entgeltumwandlungsbeträge sind bis Ende 2008 sozialversicherungsfrei.

Durch den letzten Satz wird den Mitarbeitern durch Vereinbarung mit dem Dienstgeber ohne Rechtsanspruch die Möglichkeit gegeben, die Höchstgrenze von 4 % der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze zu überschreiten. Dies ist insbesondere für Mitarbeiter, deren Jahresentgelt nahe der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung liegt, interessant. Für die Beiträge, die über die Beitragsbemessungsgrenze hinausgehen, können bis zu 1.752,- € der Pauschalversteuerung unterworfen werden (§ 40 b EStG), die gem. Abs. 3 letzter Satz vom Mitarbeiter zu zahlen ist. Die pauschalversteuerten Entgeltumwandlungsbeträge sind nur sozialversicherungsfrei, wenn sie aus Sonderzuwendungen (Urlaubsgeld, Zuwendung) gezahlt werden, sonst sind sie individuell zu versteuern.

Zu Abs. 2: Grundsätzlich soll die Entgeltumwandlung bei der Kasse durchgeführt werden, die bereits die betriebliche Altersversorgung des Arbeitgebers durchführt. Der Grund hierfür liegt in der Verwaltungsvereinfachung. In den Bestimmungen der Satzungen der kirchlichen Zusatzversorgungskassen wurde die Möglichkeit der freiwilligen Versicherung eröffnet. Die Durchführung der Entgeltumwandlung bei diesen Kassen ist allerdings nur dann möglich, wenn sie auch ein solches Produkt anbieten. Dies ist zu mindesten in der ZVK Detmold nicht der Fall.

Einzelvertraglich sollen Sonderfälle – z.B. Arbeitgeberwechsel, wobei ein anderer 

Vertrag bereits mitgebracht wird – erfasst werden; es besteht jedoch kein Anspruch des Mitarbeiters auf eine andere Kasse.

Im Rahmen der Entgeltumwandlung ist die Brutto-Entgelt-Umwandlung sowie die über den Dienstgeber finanzierte Netto-Entgeltverwendung als Riester-Rente möglich. Damit besteht für den Mitarbeiter  auch „tariflich“ die Möglichkeit, die Riester-Förderung zum Aufbau einer zusätzlichen Altersvorsorge in Form zusätzlicher Versorgungspunkte über den Betrieb zu nutzen.

Zu Abs. 3: Wenn bei der gewählten Entgeltumwandlung die steuerliche Förderung ermöglicht wird, steht diese vorrangig dem Dienstgeber zu. Vom Mitarbeiter kann diese Steuer- und Beitragsfreiheit gem. § 3 Nr. 63 EStG nur ausgeschöpft werden, wenn sie vom Dienstgeber nicht bereits vorab bei den Beträgen zur Zusatzversorgung gem. § 27 AVR-K ausgeschöpft worden ist. Auch die Möglichkeit der Pauschalversteuerung gem. § 40 a EStG kann nur dann greifen, wenn sie vom Dienstgeber nicht bereits im Rahmen der Pflichtversicherung in Anspruch genommen worden ist. Bei der freiwilligen Versicherung ist die Pauschalsteuer vom Mitarbeiter zu tragen.

Generell gilt: Wenn die Freibeträge der Steuerfreiheit und der Pauschalversteuerung überschritten werden, hat der Mitarbeiter darüber hinausgehende  Beträge individuell zu versteuern. Zu beachten ist, dass sowohl bei der Steuerfreiheit wie auch bei der Pauschalversteuerung die Beträge nur bis 2008 auch sozialversicherungsfrei sind.

Zu Abs. 4: Als Bemessungsgrundlage für weitere Forderungen beider Vertragsparteien bleibt das „Grundgehalt“ bestehen. Dies bedeutet, dass das dem Mitarbeiter zustehende Entgelt als „Schattenentgelt“ bestehen bleibt. Die Zahlungen in  die Renten- und Arbeitslosenversicherung erfolgen jedoch aus dem verringerten Entgelt, so dass deshalb geringfügige Einschnitte bei Arbeitslosigkeit und bei Rente gegeben sind.

Zu Abs. 5: Für den Fall, dass die für die Zusatzversorgung gem. § 27 AVR-K zuständige Kasse kein eigenes „Produkt“ anbietet, so wie das im Bereich der ZVK-Detmold (zur Zeit noch) der Fall ist, kann der Dienstgeber eine andere Kasse auswählen. Dies entspricht der gesetzlichen Regelung, nach der der Dienstgeber entscheidet, welche betriebliche Altersversorgung er den Mitarbeitenden anbietet.

Zu Abs. 6: Zur verwaltungsmäßigen Durchführung wird hier geregelt, dass der Mitarbeiter, dem Dienstgeber mit einer Vorankündigungsfrist von einem Monat darüber informieren muss, welcher Betrag (Höhe) zu welchem Zeitpunkt umgewandelt werden soll. Auch eine Veränderung muss mindestens einen Monat vorher mitgeteilt werden.

Hannover, 27-09-2002
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